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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1982

Norm

ABGB §922

ABGB §923

ABGB §925

ABGB §932 IIa

Rechtssatz

Das bloße Vorhandensein von Viren sowie eine Minderung der Widerstandskraft bei Kälbern kann nicht als Krankheit

und damit als Mangel angesehen werden, wenn es bei ordnungsgemäßer weiterer Betreuung der Tiere zu einer

Erkrankung entweder gar nicht kommt oder eine solche von selbst, und ohne Behandlung abklingt.
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